
Besondere Bedingungen*) und Risikobeschreibungen
für die Privathaftpflichtversicherung H 3000/03

1 Versichert ist

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens - mit
Ausnahme der Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dien-
stes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen
Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer unge-
wöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung-,
insbesondere,

1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der
Aufsichtspflicht über Minderjährige);

1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

1.3 als Inhaber

a) einer oder mehrerer Wohnungen (bei Wohnungseigen-
tum als Sondereigentümer) - einschließlich Ferienwoh-
nung-. Bei Sondereigentümern sind versichert Haft-
pflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftsei-
gentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht
auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen
Eigentum,

b) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses,

c) eines im Inland gelegenen Wochenendhauses, sofern sie
vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohn-
zwecken verwendet werden, einschließlich der zugehö-
rigen Garagen und Gärten sowie eines Schrebergartens.

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

- aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzeln ver-
mieteten Wohnräumen, nicht jedoch von Wohnungen,
Räumen zu gewerblichen Zwecken und Garagen;

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu
einer Bausumme von 20.000 DM je Bauvorhaben. Wird
dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (§ 2 AHB);

1.4 als Radfahrer;

1.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd (vgl.
jedoch § 4 Ziff. I 4 AHB);

1.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Ge-
brauch von Hieb-, Stoß- und Schußwaffen sowie Munition
und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu
strafbaren Handlungen;

1.7 als Reiter bei Benutzung fremder Pferde zu privaten
Zwecken; Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigen-
tümer sind nicht versichert;

1.8 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, ge-
zähmten Kleintieren und Bienen - nicht jedoch von Hunden,
Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden
Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder land-
wirtschaftlichen Zwecken gehalten werden.

2 Mitversichert ist

2.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

a) des Ehegatten des Versicherungsnehmers;

b) ihrer unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und
Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, so-
lange sie sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar
anschließenden Berufsausbildung (nicht Fortbildung)
befinden.

Besondere Bedingung
für die Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung
nach dem Tod des Versicherungsnehmers

Für den mitversicherten Ehegatten des Versicherers
und/oder unverheiratete Kinder des Versicherungs-
nehmers besteht der bedingungsgemäße Versiche-
rungsschutz im Falle des Todes des Versicherungs-
nehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort.
Wird die nächste Prämienrechnung durch den überle-
benden Ehegatten eingelöst, so wird dieser Versiche-
rungsnehmer;

2.2 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versi-
cherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber
Dritten aus dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen,
die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung,
Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.

3 Nicht versichert ist

die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder
Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen
Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verur-
sacht werden.
Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die
verursacht werden durch den Gebrauch von

a) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen

- die weder durch Motoren noch durch Treibsätze ange-
trieben werden,

- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt,
- für die keine Versicherungspflicht besteht,

b) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segel-
boote und eigene oder fremde Wasserfahrzeuge mit
Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren oder
Treibsätzen.

*) Bei den umrandeten Bestimmungen handelt es sich um Besondere Bedingungen, genehmigt durch Verfügung des
Bundesaufsichtsamts für das Versicherungswesen.
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4 Besondere Bedingungen

4.1 für vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu
einem Jahr

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB -
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Deutscher
Mark.

Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der DM-Betrag bei einem inlän-
dischen Geldinstitut angewiesen ist.

4.2. für den Einschluß von Mietsachschäden1 )

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 a AHB -
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von
Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken ge-
mieteten Räumen in Gebäuden.
Ausgeschlossen sind

a) Haftpflichtansprüche wegen

(1) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Be-
anspruchung,

(2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro-
und Gasgeräten,

(3) Glasschäden, soweit sich der Versicherungs-
nehmer hiergegen besonders versichern kann;

b) die unter den Regreßverzicht nach dem Abkommen
der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadener-
eignissen fallenden Rückgriffsansprüche;

1 ) Anmerkung:

- Bei Mietsachschäden beträgt die Höchstersatzleistung
des Versicherers 50.000 DM je Schadenereignis.

- Auf Wunsch wird dem Versicherungsnehmer der Wortlaut
des Feuerregreßverzichtsabkommens ausgehändigt.

4.3 für den Einschluß von Sachschäden durch häusliche
Abwässer

Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziffer I 5 AHB
- Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häus-
liche Abwässer;

4.4 für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer-
schäden - außer Anlagenrisiko -

§ 1
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-
gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen
der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden)

mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen
zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.

(Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch
besonderen Vertrag gewährt.)

§ 2
(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder
Minderung des Schadens für geboten halten durfte
(Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterko-
sten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als
sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Ver-
sicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.
Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Rege-
lung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB).

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch
insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigung die Versicherungssumme für Sachschäden
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maß-
nahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur
Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als
Weisung des Versicherers.

§ 3
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch vorsätzliches Ab-
weichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen
herbeigeführt haben.

§ 4
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignis-
sen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren
Unruhen, Generalstreik, (in der Bundesrepublik oder in
einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-
mentare Naturkräfte ausgewirkt haben.
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